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Schulterluxation durch Sturz auf Außentreppe

§ EIN SAcHVERSTäNDIgER

BERIcHTET AUS DEM

gERIcHTSSAAl

Im Februar 2005, so behauptet der
Kläger, sei er gegen 21 Uhr vor der
Haustür gestürzt. »Tatort« war eine
mit Feinsteinzeugfliesen belegte
Außentreppe mit drei Stufen vor ei-
nem Mehrfamilienhaus; der Scha-
densfall und seine Folgen sind aber
auch für Natursteinleger relevant.
Von der Hoffläche geht die Treppe
hinunter zum Eingang (siehe Bild).
Im Hinterhof gibt es einen Aufzug.
Er sei auf die oberste Trittfläche der
Treppe getreten und sofort ausge-
rutscht, so der verunglückte Hausbe-
sucher. Dabei sei er auf die linke
Schulter gefallen und habe sich eine
Schulterluxation zugezogen.

Die Klage
Der Kläger war bis April 2005 ar-
beitsunfähig. Er klagte auf 7187€
nebst Zinsen sowie ein Schmerzens-

geld von 1500 €. Begründung: Der
Wohnungseigentümer habe es
schuldhaft unterlassen, die Verkehrs-
sicherheit der Treppe zu gewährleis-
ten. Von der Treppe gehe eine beson-
dere Rutschgefahr aus, v.a. bei Näs-
se. Diese bleibt in den Rillen der
Steinzeugfliesen. Zum Unfallzeit-
punkt seien die Stufen nass und ent-
sprechend spiegelglatt gewesen. Die
verwendeten Fliesen seien für
Außentreppen ungeeignet. Die Flie-
sen waren der Rutschsicherheitsklas-
se R9 zugeordnet worden. Die Trep-
pe wies aber keinen Handlauf, kei-
nen Trittschutz und keine Überda-
chung auf.
Die Beklagte bestritt, dass von der
Treppe eine besondere Rutschgefahr
ausgehe; sie habe die Verkehrssiche-
rungspflicht nicht verletzt. Sie bean-
tragte daher, die Klage abzuweisen,
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In der 70. Folge unserer Serie

über für Natursteinleger

relevante Schadensfälle berich-

ten wir über eine Klage auf

Schmerzensgeld. Ein Besucher

war auf der Außentreppe

gestürzt. Das Gericht wies die

Klage ab.

Die Treppe
zur Haustür



FAZIT

Für private Wohnhäuser gibt es keine Vor-

schriften über die Ausführung von Außen-

treppen hinsichtlich ihrer Rutschsicher-

heit. Dennoch sollte der Bauherr Maßnah-

men ergreifen, um die Verkehrssicherheit

zu gewährleisten. Im Schadensfall weiß

man nie, wie die Gerichte entscheiden …
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Die Kammer gab ein gutachten in
Auftrag. Es wurde im Juli erstellt und
im November vor gericht erläutert.

Das Gutachten
Beim Ortstermin maß der Sachverstän-
dige die gesamte Treppe auf. Dabei
stellte sich heraus, dass die Maßvorga-
ben der DIN 18065 Treppen nicht ein-
gehalten wurden. Die Toleranzmaße
wurden überschritten, und eine Auf-
trittsfläche wies ein gegengefälle auf.
Ein eingeholtes Wettergutachten für
den Schadenstag bestätigte die Aussa-
ge des Klägers: leichter bis mäßiger
Schneefall bei einer Temperatur von
minus 0,7°c. Das gutachten wurde
mit Fotos, ausführlichen Erläuterungen
und der berufsgenossenschaftlichen
Information BgI 561, Fassung 2003,
unterlegt; insbesondere ging der Sach-
verständige auf das Unfallgeschehen
und Sicherheitsanforderungen ein.

Das Urteil
Das landgericht folgte dem gutach-
ten nicht, sondern wies die Klage ab.
Der Kläger habe die ihm obliegende
Verkehrssicherungspflicht nicht ver-
letzt und keinen Anspruch auf Scha-
denersatz. Zwar sei die beklagte Woh-
nungseigentümergemeinschaft im
Rahmen der ihr obliegenden Ver-
kehrssicherungspflicht auch für die
Sicherheit der zu den einzelnen Woh-
nungen führenden Außentreppe ver-
antwortlich, nicht aber für alle er-
denklichen von der Treppe ausgehen-
den Risiken. Zum Zeitpunkt der Er-
richtung des gebäudes habe die Trep-
pe dem geltenden Bauordnungsrecht
entsprochen, so das gericht; weitere
Sicherungsmaßnahmen durch die Ei-
gentümer seien grundsätzlich nicht
erforderlich gewesen. Da die Treppe
nur drei Stufen habe, sei auch ein
Handlauf nicht zwingend erforder-
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lich. Für die Rutschfestigkeit von
Treppen könnten lediglich die Richtli-
nien der Berufsgenossenschaften he -
rangezogen werden. Für den privaten
Bereich gebe es aber keine festen Re-
geln. Der Verkehrssicherungspflichti-
ge wäre laut gericht nur dann zu
über das Bauordnungsrecht hinausge-
henden Sicherungsmaßnahmen ver-
pflichtet gewesen, hätte er eine ge-
fahrenlage erkannt oder feststellen
müssen.

Das Aktenzeichen
4 O 439 / 05 landgericht Essen 

Dipl.-Ing. Harald Zahn

Unterste Stufe: Gegengefälle 0,1 %

Oberste Stufe: 13,5 cm hoch
(unterste Stufe: 19,5 cm hoch)



Naturstein 10 | 09 35

STAATLICHE FACHSCHULE FÜR STEINTECHNIK
Zweijährige Technikerschule
Vorbereitung auf die Meisterprüfung
Schulgeldfrei, förderungsfähig

EUROPÄISCHES FORTBILDUNGSZENTRUM 
FÜR DAS STEINMETZ- UND 
STEINBILDHAUERHANDWERK
Überbetriebliche Lehrlingsausbildung
Geprüfter Restaurator im Handwerk
Steinmetz und Steinbildhauer in der Denkmalpflege

DEUTSCHES NATURSTEINARCHIV
Weltgrößte Sammlung aktueller und 
historischer Naturwerksteine
Beratung - Dokumentation - Lehre

STEINZENTRUM
WUNSIEDEL

steinfachschule-wunsiedel.de
efbz.de
deutsches-natursteinarchiv.dewww.

Tannenreuth 1
95632 Wunsiedel

Tel +499232 2187
Fax +499232 700432

Marktredwitzer Straße 60
D95632 Wunsiedel

Telefon +499232 1038
Fax +499232 8325

Marktredwitzer Straße 60
D95632 Wunsiedel

Telefon +499232 1038
Fax +499232 8325

STÄDTISCHE FACHSCHULE ASCHAFFENBURG

Meisterschule für 
Steinmetzen und Steinbildhauer

� Klassische Steinbearbeitungstechniken
� Entwurf, Freihandzeichnen, Modellieren, Schrift, Techn. Zeichnen 
� Aufmaß, Baukonstruktion, Statik, CAD, Werkstoffkunde, Baustilkunde
� Marketing, Präsentationstechniken
� VOB, Kalkulation 

Machen Sie Ihren Meister an
einem traditionsreichen Ort:
A S C H A F F E N B U R G

Alte Meister

Schloßgasse 27 Tel.   0 60 21/36 21 65
63739 Aschaffenburg Fax   0 60 21/45 93 85
E-mail:             steinmetzschule@aschaffenburg.de
Internet:        www.steinmetzschule-aschaffenburg.de

Neue MeisterNeue Meister

� Kein Schulgeld

Ausbildung zum/zur
Staatlich geprüften Techniker/in – 2-jährig
Vorbereitung auf die Meisterprüfung (I – IV)

• Kostenlose Ausbildung
Bau – Gesteinskunde – CAD – Restaurierung – Gestaltung – BWL – Recht
Schmidt-Reindahl-Str. 1, 38154 Königslutter, Fon 0 53 53/38 55, Fax 0 53 53/34 45
www.steinmetzschule.com eMail: steinmetzschule@t-online.de

GRABMALKATALOGE – die verkaufsstarken!

Alte Engterstr. 8–10, 49565 Bramsche
Tel. 0 54 61 / 3616, Fax 0 54 61 / 6 39 28
www.tschoertner.eu


